
 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 293/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 02.10.2014 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 27.10.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 29.10.2014 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 13.10.2014 im Verwaltungshaushalt auf 10.302,66 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minder-
ausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit 10.302,66 € zu genehmigen.  
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
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          Ehmke 
 
 
 
Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 13.10.2014)  
 
 
 



EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
02000.655000 Gerichts- und Rechtsanwaltskosten 0,00 1.813,59 1.813,59 0,00 1.813,59 Kosten eines Rechtsstreits

48200.672000 Kostenerstattung an den Kreis 7.000,00 9.956,21 2.956,21 0,00 2.956,21 Höhere Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Unterkunft nach SGB II

67500.672000 Kostenersatz 2.200,00 2.791,59 591,59 0,00 591,59 Reinigung der Rinnsteine und Straßeneinläufe 
70000.713000 Umlage des 

Abwasserzweckverbandes
40.200,00 41.987,79 1.787,79 0,00 1.787,79 VZ 2014  36.972 €, Abrechnung 2013  5.015,79 €

76000.520000 Gerätebeschaffung und -
unterhaltung

500,00 1.097,41 597,41 0,00 597,41 Reparatur der Turngeräte der Gymnastikhalle

77100.520000 Kauf und Unterhaltung von Geräten 2.000,00 7.733,27 5.733,27 3.177,20 2.556,07 TÜV Anhänger/Standheizung Traktor erneuert, TÜV und Reifenerneuerung, 
Reparatur Stützwalze Schlegelmäher  

90000.832000 Kreisumlage 250.500,00 254.125,17 3.625,17 3.625,17 0,00 Bei der Haushaltsplanung wurde für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2014  
740 Einwohner statt 746 Einwohner zurgrundegelegt. Daraus ergibt sich eine um 
9.588 € höhere Schlüsselzuweisung, die als Umlagegrundlage zu einer höheren 
Kreisumlage führt.

90000.832200 Amtsumlage 88.000,00 89.269,61 1.269,61 1.269,61 0,00 Bei der Haushaltsplanung wurde für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2014  
740 Einwohner statt 746 Einwohner zurgrundegelegt. Daraus ergibt sich eine um 
9.588 € höhere Schlüsselzuweisung, die als Umlagegrundlage zu einer höheren 
Amtsumlage führt.

0,00 0,00 0,00
Summe 390.400,00 408.774,64 18.374,64 8.071,98 10.302,66

10.302,66 Stand 13.10.2014

Vermögenshaushalt

0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Stand 13.10.2014

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu 

genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 291/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 16.09.2014 
Bearbeiter: Inka Backer AZ: 960-221 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 27.10.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 29.10.2014 öffentlich 

 
Anpassung der Hebesätze ab 2015 
 
Sachverhalt: 
In der Gemeinde Groß Nordende wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A (un-
bebaute Grundstücke) und B (bebaute oder bebaubare Grundstücke) zuletzt zum 
1.1.2012 auf je 280 % angepasst, der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist zuletzt 
zum 1.1.2006 auf 310 % erhöht worden. 
Für das Jahr 2014 wurde verwaltungsseitig empfohlen, die Hebesätze für die Grund-
steuer A und B auf den Nivellierungssatz des Landes Schleswig-Holstein von seiner-
zeit 295 % zu erhöhen. 
Die Gemeindevertretung Groß Nordende hat daraufhin am 4. Februar 2014 be-
schlossen, die Anpassung der Hebesätze auf den Nivellierungssatz für 2014 auszu-
setzen und eine Anpassung ab 2015 vorzunehmen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Haushaltserlass für das Jahr 2015 sieht jetzt einen Nivellierungssatz für die 
Grundsteuer A und B von jeweils 311 % und für die Gewerbesteuer von 322 % vor. 
 
Für die Berechnung der vom Land Schleswig-Holstein zu leistenden Schlüsselzuwei-
sungen wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern der Gemeinde Groß Nordende vom 
1.7. bis 30.6. zugrunde gelegt. Ist dieses Aufkommen aufgrund eines niedrigeren 
Hebesatzes der Gemeinde geringer als das mögliche Ist-Aufkommen mit den Nivel-
lierungssätzen, wird das höhere Ist-Aufkommen für die weitere Berechnung zugrun-
de gelegt. Die jährliche Schlüsselzuweisung der Gemeinde Groß Nordende wird 
dadurch geringer ausfallen. 
 
Liegt der Hebesatz der Gemeinde dagegen über dem Nivellierungssatz steht die 
Mehreinnahme der Gemeinde zu, da für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 
immer der Nivellierungssatz zugrunde gelegt wird. 
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- 2 - 

 
Den beigefügten Anlagen kann entnommen werden, wie sich die Haushaltsansätze 
für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer verändern könnten. 
Die Berechnung der Anlage 1 geht davon aus, dass die Hebesätze für die Grund-
steuer A und B auf den derzeit geltenden Nivellierungssatz von 295 % angepasst 
würden. Eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Nivellierungssatzes war seinerzeit nicht 
vorgesehen.  
In der Anlage 2 ist eine Anpassung der Hebesätze auf die ab 2015 geltenden Nivel-
lierungssätze von 311 % für die Grundsteuer und 322 % für die Gewerbesteuer zu-
grunde gelegt worden. 
Aus der Anlage 3 kann ersehen werden, wie sich die Ansätze der Realsteuern ver-
ändern könnten, wenn die Hebesätze auf 320 % bzw. 330 % angepasst würden. 
 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Hebesätze für die Grundsteuer und die Ge-
werbesteuer entsprechend der Anlage 3 anzupassen um zu vermeiden, dass bei ei-
ner erneuten Anhebung des Nivellierungssatzes die Gemeinde Groß Nordende 
schlechter gestellt wird, da sie unter Umständen wieder unter dem angepassten Ni-
vellierungssatz liegt. 
Um eine gewisse Kontinuität im Bereich der Realsteuern für die Steuerpflichtigen zu 
erreichen, sollte versucht werden, einen mehrjährigen Hebesatz zugrunde zu legen 
und eine jährliche Anpassung der Hebesätze zu vermeiden.  
 
 
Finanzierung: 
Die Haushaltsansätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer 
könnten entsprechend der beigefügten Anlagen erhöht werden. 
Weiter ist beispielhaft aufgeführt, mit welcher jährlichen Belastung eine Grundstück-
seigentümer bzw. Gewerbetreibender in etwa rechnen muss. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Hebesätze ab 2015 wie 
folgt anzupassen: 
 

• Grundsteuer A auf           320 % 
• Grundsteuer B auf           320 % 
• Gewerbesteuer auf          330 %. 

 
 
 
 
 
 
Ehmke 
Bürgermeisterin 



 
 
 
Anlagen: 3  
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 287/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 09.07.2014 
Bearbeiter: Margitta Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 30.09.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 08.10.2014 öffentlich 

 
AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest - neues EU-Förderprogramm 
für die Jahre 2014-2023  -  hier: öffentliche Kofinanzierung 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
In Schleswig-Holstein wird  ein neues EU-Förderprogramm für den ländlichen Raum 
für die Jahre 2014-2020 aufgelegt. Die Schwerpunkte für dieses Förderprogramm 
sind Klimawandel/erneuerbare Energien, Daseinsvorsorge (Innenentwicklung, neue 
Wohnformen), Wirtschaft & Innovation, Bildung. 
 
Die Begleitung dieses neuen Förderprogramms erfolgt wieder durch die AktivRegion 
Pinneberger Marsch & Geest. Voraussetzung der AktivRegion ist u.a. eine Regions-
größe mit mind. 30.000 und höchstens 150.000 Einwohner.  
Die AktivRegion erhält für öffentliche und private Projekte ein Fördergrundbudget von  
3 Mio. Euro (abzüglich des Regionalmanagements/Geschäftsführung etc.). Diese 
Zuschüsse müssen um bundes-, landes-, kommunale und private Mittel ergänzt wer-
den. Jede AktivRegion erhält ein Grundbudget, über das sie eigenverantwortlich ver-
fügen kann.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, sich an dem neuen Förderprogramm zu beteiligen.  Für die 
Weiterentwicklung der Region ist es enorm wichtig, wenn alle Gemeinden sich an 
dem Projekt beteiligen, auch wenn unter Umständen keine direkten Vorteile für die 
einzelne Gemeinde entstehen sollten.   
 
Schwerpunkte/Ziele der  „neuen AktivRegion“ sollen sein:  
 
Klimawandel & Energiewende  -  z.B. Energieeffizienz öffentlicher Gebäude 
                                                               Straßenbeleuchtung 
                                                              Energieberatung/Öffentlichkeitsberatung 
Daseinsvorsorge                         -  z.B. neue Wohn- und Lebensangebote 
                                                              Ortskernentwicklung 
                                                              ärztl. Grundversorgung 
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                                                               Mobilität 
Wachstum & Innovation            -  z.B. Natur und Tourismus 
                                                              Unternehmensnachfolge 
                                                              Existenzgründungen/neue Arbeitsplätze 
                                                               regionale Produkte 
Bildung & Ausbildung                - z.B.  regionale Bildungslandschaften 
                                                              Ganztagsschulen 
 
Das Amt Moorrege hat sich bereit erklärt, für dieses neue EU-Projekt federführend 
tätig zu sein.  
 
Die Kosten des Regionalmanagements (Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit etc.) 
werden  mit 55 % der Bruttokosten gefördert. Die Finanzierung der Geschäftsstelle 
ist bis 2023 sicherzustellen.  
 
Für die „neue AktivRegion“  (Zusammenschluss  der  beteiligten Gemeinden)   wurde  
im Ausschreibungsverfahren das Planungsbüro RegionNord aus Itzehoe ausgewählt, 
um das erforderliche Konzept der IES (integrierte Entwicklungsstrategie) zu erarbei-
ten. Dieses Konzept mit Darstellung der Schwerpunkte ist bis zum 30.09.2014 dem 
Ministerium für Energiesende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
(MELUR) in Kiel zur Genehmigung vorzulegen. Die hierfür entstehenden Honorar-
kosten werden mit 55 % EU-Mittel gefördert. Die verbleibenden Kosten werden auf 
die entsprechenden Gemeinden umgelegt. 
 
Sobald die Genehmigung vorliegt, können Förderanträge zur Umsetzung von Projek-
ten gestellt werden, voraussichtlich Anfang 2015. Die Betreuung und Begleitung der 
Projekte erfolgt durch ein Planungsbüro, welches wiederum noch durch ein Aus-
schreibungsverfahren ermittelt werden muss. Die für das Regionalmanagement (Ge-
schäftsstelle/Projektbetreuung) jährlich anfallenden Kosten werden mit 55 % der 
Bruttokosten durch EU-Mittel gefördert. Die verbleibenden Kosten sind ebenfalls auf 
die Mitgliedskommunen umzulegen.  
 
In den gemeindlichen Gremien ist nun darüber zu beraten und zu beschließen, dass 
die Gemeinde Teil der Gebietskulisse der LAG „AktivRegion Pinneberger Marsch 
und Geest“ im Rahmen der ELER-Förderung (2014-2023) wird und die mit den Akt-
euren erarbeitete integrierte Entwicklungsstrategie (IES) auch aktiv umgesetzt wird.  
Zur Umsetzung der Strategie ist die Bereitstellung von öffentlichen Kofinanzierungs-
mitteln für die Jahre 2015-2023 für das Betreiben der Lokalen Aktionsgruppe, zur 
Sicherung von Projekten in privater Trägerschaft und für regionale / themenbezoge-
ne Projekte in der Strategie dokumentierter Höhe erforderlich. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die für das Regionalmanagement geschätzten Kosten belaufen sich auf rd. 
94.500,00 € jährlich. Nach Abzug der 55 %igen EU-Fördermittel ist auf die beteiligten 
Gemeinden ein Betrag von ca. 42.525,00 € umzulegen. Hinzu kommen nicht förde-
rungsfähige Mittel in Höhe von ca. 20.000,00 € (Aufwandsentschädigung des Vorsit-
zenden, Sitzungsgelder, öffentl. Kofinanzierungsanteil für private Projekte), sodass 
sich eine Gesamtsumme von 62.525,00 € ergibt. Dieser Betrag wird nach den jewei-



ligen Einwohnerzahlen auf die Gemeinden umgelegt.  
 
Der Kofinanzierungsbeitrag  wurde nach intensiver und ausführlicher Diskussion aller 
an den Finanzierungsgesprächen teilgenommenen Gesprächsteilnehmer mit       
max. 0,66 € je Einwohner festgelegt. 
Daraus ergibt sich folgender Kofinanzierungsbeitrag für die Gemeinde Groß Norden-
de: 
                                  780 EW x 0,66 €   =         514,80 € 
                               ============================= 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Das Regionalmanagement wird mit 55 % der Bruttokosten gefördert, das bedeutet 
bei jährlichen Ausgaben von 94.500,00 € eine EU-Förderung von 51.975,00 €.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, Teil der Ge-
bietskulisse der LAG „AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest“  im Rahmen der 
LAG „AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest“ im Rahmen der ELER-Förderung 
(2014-2023) zu werden und die gemeinsam mit den Akteuren erarbeitete integrierte 
Entwicklungsstrategie (IES) aktiv umzusetzen. 
 
Zur Umsetzung der Strategie ist die Bereitstellung von öffentlichen Kofinanzierungs-
mitteln für die Jahre 2015-2023 für das Betreiben der Lokalen Aktionsgruppe, zur 
Sicherung von Projekten in privater Trägerschaft und für regionale/themenbezogene 
Projekte in der Strategie dokumentierter Höhe erforderlich.  
 
An dieser Mittelbereitstellung beteiligt sich die Gemeinde Groß Nordende mit einem 
jährlichen Umlagebeitrag von 0,66 € je Einwohner, bei 780 EW = 514,80 €. 
 
Die Zusage steht unter dem Vorbehalt des jeweiligen Haushaltsbeschlusses.  
 
Darüber hinaus ist die Gemeinde bereit, für Projekte in eigener Trägerschaft bzw. mit 
eigener Beteiligung die erforderliche Kofinanzierung bereitzustellen. 
 
 
_______JA-Stimmen             _______NEIN-Stimmen          ______Enthaltungen  
 
 
 
 
 
__________________ 
(Ute Ehmke) 
Bürgermeisterin 
 
Anlagen: 
Bereitschaftserklärung  



 
 
 



Bereitschaftserklärung der Körperschaft /en 
 

Wir beschließen Teil der Gebietskulisse der LAG „AktivRegion Pinneberger Marsch 

und Geest" im Rahmen der ELER- Förderung (2014 - 2023) zu werden. Wir 

beschließen, die von uns gemeinsam mit den weiteren Akteuren erarbeitete Integrierte 

Entwicklungsstrategie (IES) aktiv umzusetzen. 
 
 
 
Zur Umsetzung der Strategie ist die Bereitstellung von öffentlichen 

Kofinanzierungsmitteln für die Jahre 2015- 2023 für das Betreiben der Lokalen 

Aktionsgruppe, zur Sicherung von Projekten in privater Trägerschaft und für regionale 

/ themenbezogene Projekte in der Strategie dokumentierter Höhe erforderlich. 

An dieser Mittelbereitstellung beteiligen wir uns 

mit einem jährlichen Umlagebeitrag von max. 0,66 € /  Einwohner." 

Die Zusage steht unter dem Vorbehalt des jeweiligen Haushaltsbeschlusses. 

Wir sind darüber hinaus bereit, für Projekte in eigener Trägerschaft bzw. mit eigener 

Beteiligung die erforderliche Kofinanzierung bereitzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Gemeinde _______: 

 

 

_________, den  ________     (S)                

Ort,Datum                                          _______________________ 
 
 
 
    

     

  
(_______________) 

  Bürgermeister/In 
Unterschrift / Stempel 
 

                                                   
 
 

PINNEBERGER 

MARSCH + GEEST 
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 290/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 28.08.2014 
Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Groß Nordende 29.10.2014 öffentlich 

 
Abwicklung der Breitbandaktivitäten des azv Südholstein 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Datum vom 04.07.2014 hat der azv Südholstein die Bekanntmachung zum Ver-
kauf des Breitbandkabelnetzes und 100 % der Anteile an der azv Südholstein Breit-
band GmbH veröffentlicht. Die Veräußerung der Breitbandsparte ist die Konsequenz 
aus entsprechenden Beratungen und Beschlussfassungen in der Verbandsversamm-
lung des AZV Pinneberg.  
Die den AZV Pinneberg beratenden Juristen sehen aber  aufgrund der fehlenden 
Übertragung der Aufgabe „Errichtung und Betrieb eines Breitbandnetzes im Gebiet 
der Gemeinden Holm, Lentföhrden, Heist und Hasloh“ durch diese Gemeinden an 
den AZV die bisher getätigten Rechtsgeschäfte in ihrer Wirksamkeit als gefährdet an. 
Der AZV Pinneberg hat bisher also sozusagen ohne öffentlich-rechtliche Legitimation 
seiner Mitgliedsgemeinden gehandelt. 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die aus der fehlenden Aufgabenübertragung resul-
tieren Risiken unterschiedlich bewertet werden können, den bisher getätigten Ge-
schäften der Breitbandsparte jedoch grundsätzlich der Mangel der fehlenden Legiti-
mation anhaftet. Darüber hinaus stellt auch der jetzige Prozess zur Veräußerung der 
Breitbandsparte ein Rechtsgeschäft dar, welches wegen des fehlenden Übertra-
gungsbeschlusses ebenfalls diversen Risiken ausgesetzt ist. 
 
Den Risiken aus der fehlenden Aufgabenübertragung kann mit einem öffentlich-
rechtlichen Vertrag zur Übertragung der Aufgabe Breitbandversorgung begegnet 
werden. Die Übertragung wird dabei so gestaltet, dass die Vereinbarung ausschließ-
lich zum Zwecke der Veräußerung vorgenommen wird. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der azv Südholstein versucht gerade, sich im Wege eines diskriminierungsfreien und 
transparenten Verkaufs von der Breitbandsparte zu trennen. Dieser Verkauf muss 
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rechtlich einwandfrei abgewickelt werden, so dass es unabdingbar ist, die Breitband-
aktivitäten des azv Südholstein nachträglich und zum Zwecke des Verkaufs zu sank-
tionieren. 
 
In der Anlage findet sich der Entwurf eines Vertragstextes, der mit juristischer Beteili-
gung erarbeitet wurde. Auch seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken zur 
Zustimmung. 
 
Es muss erwähnt werden, dass die Zustimmung aller 41 Verbandsmitglieder für die 
Umsetzung des Verkaufs der Breitbandsparte erforderlich ist.  
 
 
Finanzierung: 
 
-/-  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
-/- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages 
zur Übertragung der Aufgabe „Errichtung und Betrieb eines Breitbandnetzes im Ge-
biet der Gemeinden Holm, Lentföhrden, Heist und Hasloh“ zu.  
 
 
 
 
 
__________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
 
Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages  
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 292/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 25.09.2014 
Bearbeiter: Diana Franz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Groß Nordende 29.10.2014 öffentlich 

 
Fracking - Resolution der Gemeinde Groß Nordende 
 
Sachverhalt: 
Am 04.03.2014 fand beim Kreis Pinneberg eine Informationsveranstaltung zum 
Thema Fracking statt. Hierbei stand der Minister für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume, Herr Dr. Habeck, Rede und Antwort. 
 
Zusammenfasend lässt sich folgender Sachstand festhalten. 
Die Gemeinde Groß Nordende liegt im sogenannten Erlaubnisfeld I Elmshorn. Die-
ses Feld erstreckt sich von Elmshorn bis einschließlich Holm sowie von der Elbe bis 
Henstedt-Ulzburg. Innerhalb dieses Feldes besteht für Unternehmen grundsätzlich 
die Möglichkeit, bei Einreichen der entsprechenden Anträge, Fracking durchzufüh-
ren. 
Auch einige Teile des gemeindlichen Landschaftsschutzgebietes liegen im Erlaubnis-
feld 1. 
 
Das hierbei zu durchlaufende Verfahren besteht aus zwei Phasen. 
 
Das Ziel der ersten Phase ist eine sogenannte Aufsuchungsgenehmigung. Während 
der zweiten Phase wird eine Betriebsplanverfahrenserlaubnis angestrebt. 
 
Aktuell hat für Teile des Erlaubnisfelds Elmshorn, jedoch nicht in einer amtsangehö-
rigen Gemeinde, die PRD Energy eine Aufsuchungsgenehmigung erhalten. Diese 
Genehmigung beinhaltet die Möglichkeit, seismologische Gutachten zu erstellen, Ak-
ten zu sichten, die Örtlichkeiten in Augenschein zu nehmen und ähnliche Vorunter-
suchungen durchzuführen. Sie beinhaltet allerdings ausdrücklich keine Bohrerlaub-
nis. 
 
Eine Bohrerlaubnis würde sich erst aus der Betriebsplanverfahrenserlaubnis erge-
ben. 
Beide Genehmigungen werden aufgrund des Bundesbergbaurechts erteilt. Hierin ist 
momentan keine Regelung enthalten, die Fracking grundsätzlich untersagt. Schles-
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wig-Holstein brachte bereits eine Initiative zum Verbot  von Fracking in den Bundes-
rat ein, konnte hierfür jedoch keine Mehrheit gewinnen. Aktuell hat Schleswig-
Holstein eine neue Initiative in den Bundesrat eingebracht. Schleswig-Holstein ver-
folgt mit dem erneuten Vorstoß das Ziel, den Behörden mehr Versagungsmöglichkei-
ten bei Frackinganträgen an die Hand zu geben. 
 
Derzeit muss ein Antrag auf Fracking genehmigt werden; es sei denn, ein öffentlicher 
Belang steht diesem entgegen. Ein öffentlicher Belang könnte beispielsweise ein 
Wasserschutzgebiet, welches durch das Fracking betroffen wäre, sein. Allerdings 
muss dieser öffentliche Belang in der Betrachtung überwiegen. Hieran sind hohe An-
forderungen geknüpft, sodass in der Regel der öffentliche Belang dem Antrag nicht 
entgegensteht. 
 
Herr Habeck erklärte, dass das Land Schleswig-Holstein einen Aufstellungsbe-
schluss für einen neuen Landesentwicklungsplan (LEP) gefasst hat. Als neues lan-
desplanerisches Ziel gelten die Verhinderung von Fracking sowie die Kartierung des 
Untergrundes. Auf Grundlage dieser Ziele und dem Verfahren zur Aufstellung des 
Landesentwicklungsplanes wurde eine landesplanerische Veränderungssperre er-
lassen. Für die kommenden drei Jahre (Zeitraum der Neuaufstellung des LEP) wer-
den Anträge auf Fracking daher abgelehnt. Im Anschluss hieran ist Fracking lediglich 
mit Hilfe einer Änderung des Bundesbergbaurechts verhinderbar. 
 
Der Minister ermunterte die Anwesenden deutlich zur Abgabe von kritischen Stel-
lungnahmen, um eine entsprechende Rückendeckung für die Vorschläge zur Ände-
rung des Bundesbergrechtes zu erhalten. 
 
Die Gemeindevertretungen der Gemeinden Holm, Moorrege, Neuendeich und Ap-
pen, sowie das Amt Moorrege haben bereits auf Ihren Sitzungen eine Resolution ge-
gen Fracking verabschiedet.  
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Abgabe einer gemeindlichen Stellungnahme bekräftigt die geschlossene Ableh-
nung des Frackings innerhalb der Gemeinde Groß Nordende. Eine Resolution der 
Gemeinde Groß Nordende fällt gewichtiger aus, als die Abgabe einzelner Stellung-
nahmen von Groß Nordender Bürgern. Daher sollte die beigefügte Resolution verab-
schiedet werden, um den Druck auf die Landespolitik zu erhöhen.  
 
 
 
Finanzierung: 
entfällt 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die beigefügte Resolution gegen Fracking abzu-
geben. 
 
 
 
_________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Resolution der Gemeinde Groß Nordende gegen Fracking 
Anlage 2: Lageplan der Erlaubnisfelder 
Anlage 3: Karte der Wasserschutzgebiete im Kreis Pinneberg 
Anlage 4: Karte der Landschaftsschutzgebiete im Kreis Pinneberg  
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 288/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 04.08.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 453.911 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß 
Nordende 

16.09.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 30.09.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 08.10.2014 öffentlich 

 
Zuschussantrag vom Wendepunkt e.V. für das Jahr 2015 
 
Sachverhalt: 
 
Der Wendepunkt e.V. hat mit Schreiben vom 27.06.2014 (siehe Anlage) einen Antrag 
auf Zuschuss für das Jahr 2015 in Höhe von 160,00 Euro gestellt. 
 
In den vergangenen Jahren wurde ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 160,00 Euro 
gewährt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die gemeindlichen Gremien mögen eine Grundsatzentscheidung treffen und die Bür-
germeisterin für die Zuschussgewährung der Folgejahre ermächtigen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2015 eingeplant werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die 
Gemeindevertretung beschließt, dem Wendepunkt e.V. bis auf weiteres einen jährli-
chen Zuschuss für die Präventionsarbeit zu gewähren. 
 
Der Zuschuss für das Jahr 2015 beläuft sich auf 160,00 Euro. 
 
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, bei Bedarf für die Folgejahre über eine ange-
messene Anpassung des Zuschussbetrages zu entscheiden.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag des Wendepunkt e.V. vom 27.06.2014  
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 289/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 05.08.2014 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 460.220 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß 
Nordende 

16.09.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 30.09.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 08.10.2014 öffentlich 

 
Antrag der Familienbildungsstätte Wedel e.V. auf Bezuschussung zur 
anteiligen Kostenübernahme an der Kindertagespflege für das 
Haushaltsjahr 2015 
 
Sachverhalt: 
 
Die Familienbildungsstätte Wedel e.V. hat mit Schreiben vom 20.06.2014 den beige-
fügten Antrag gestellt und bittet für das Haushaltsjahr 2015 um einen Zuschuss in 
Höhe von 381,71 Euro. 
 
Im Jahr 2014 wurde ein Zuschuss in Höhe von 381,71 Euro gewährt. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung leistet die Familienbildungsstätte eine wichtige und gute 
Arbeit. Insbesondere die flexible Betreuungszeit bei einer Tagesmutter ist ein wichti-
ger Entscheidungsaspekt für die Eltern. 
 
Weiter ist zu beachten, dass in der Kinderstube Groß Nordende derzeit kein bedarfs-
gerechtes Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren angeboten wird.  
 
Derzeit gibt es keine Tagesmutter in der Gemeinde Groß Nordende. Aber durch die 
Beteiligung an der Familienbildungsstätte könnten Interessierte aus der Gemeinde 
Groß Nordende entsprechend qualifiziert werden. Diese Möglichkeit besteht nicht, 
wenn die Gemeinde sich nicht finanziell beteiligt. 
 
Die gemeindlichen Gremien mögen eine Grundsatzentscheidung treffen und die Bür-

Ö  13



germeisterin für die Zuschussgewährung der Folgejahre ermächtigen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2015 eingeplant werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die 
Gemeindevertretung beschließt, der Familienbildungsstätte Wedel e.V. bis auf weite-
res einen jährlichen Zuschuss zu gewähren. 
 
Der Zuschuss für das Jahr 2015 beläuft sich auf 381,71 Euro. 
 
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, bei Bedarf für die Folgejahre über eine ange-
messene Anpassung des Zuschussbetrages zu entscheiden.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Familienbildungsstätte  
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